
KINDSWATER

Allgemeine Verkaufsbedingungen  
der Kindswater AG, Giengener Str. 35, 89428 Syrgenstein 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
(1) Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten nur gegenüber Unter-
nehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 

(2) Unsere AVB gelten ausschließlich; abweichende, entgegenstehende oder ergän-
zende Geschäftsbedingungen unseres Kunden (nachfolgend: „Käufer“) erkennen wir 
nicht an, es sei denn wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis der Geschäfts-
bedingungen des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

(3) Unsere AVB gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsabschlüsse mit dem Käu-
fer, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrück-
lich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.  

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. 
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Ver-
tragsangebot innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang bei uns anzunehmen. 

(3) Die Annahme kann entweder in Textform gem. § 126b BGB (z. B. durch Auftrags-
bestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

§ 3 Elektronische Rechnungsstellung per E-Mail 
(1) Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir Rechnungen auf elektronischem 
Weg per E-Mail an die von ihm bekannt gegebene E-Mail-Adresse zusenden. Der 
Käufer verzichtet auf eine postalische Zusendung von Rechnungen und hat dafür 
Sorge zu tragen, dass sämtliche elektronischen Rechnungszusendungen per E-Mail 
ordnungsgemäß an die von ihm bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt wer-
den können. Er wird insbesondere technische Einrichtungen wie etwa Filterpro-
gramme oder Firewalls entsprechend adaptieren. Etwaige automatisierte elektroni-
sche Antwortschreiben an uns (z. B. Abwesenheitsnotizen) können nicht berücksich-
tigt werden und stehen einem gültigen Rechnungszugang nicht entgegen. 

(2) Der Käufer  hat uns eine Änderung der E-Mail-Adresse, an welche die Rechnun-
gen zugestellt werden sollen, unverzüglich in Textform gem. § 126b BGB mitzuteilen. 
Zusendungen von Rechnungen an die vom Käufer zuletzt bekannt gegebene E-Mail-
Adresse gelten diesem als zugegangen, wenn uns der Käufer eine Änderung seiner 
E-Mail-Adresse nicht bekannt gegeben hat. 

(3) Der Kunde kann sein Einverständnis mit der elektronischen Zusendung von 
Rechnungen per E-Mail jederzeit widerrufen. Nach Eintreffen und Bearbeitung des 
schriftlichen Widerrufs erhält der Kunde Rechnungen zukünftig postalisch an die uns 
zuletzt bekannt gegebene Post-Anschrift zugestellt. Wir behalten uns das Recht vor, 
aus wichtigem Grund die Zusendung von Rechnungen per E-Mail selbständig in eine 
postalische Zusendung der Rechnungen an die zuletzt bekannt gegebene Post-An-
schrift umzustellen. 
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§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere  
jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen Preise. Der Mindestbe-
stellwert beträgt 300,00 € netto. Unterhalb des Mindestbestellwerts stellen wir einen 
pauschalen Mindermengenzuschlag in Höhe von 7,00 € in Rechnung. 

(2) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, schließt der Preis bei Lieferun-
gen innerhalb Deutschlands ab einem Mindestbestellwert in Höhe von 600,00 € netto 
und bei Lieferungen ins Ausland ab einem Mindestbestellwert in Höhe von 1.500,00 € 
netto Verpackung, Transport und die Kosten einer von uns abgeschlossenen Trans-
portversicherung mit ein. Unterhalb dieser Mindestbestellwerte werden - soweit nicht 
anders vereinbart - die Kosten für Verpackung, Transport und Transportversicherung 
anteilig gesondert in Rechnung gestellt. Die Mehrkosten für gewünschte Express- 
und Eilsendungen trägt jedoch in jedem Fall der Käufer. 

(3) In den Preisen nicht enthalten ist die gesetzliche Umsatzsteuer. Sie wird in der 
gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert aus-
gewiesen und zusätzlich berechnet. In den Preisen ebenfalls nicht enthalten sind bei 
Exportlieferungen etwaige Zölle, Gebühren und andere öffentliche Abgaben. 

(4) Soweit nicht anders vereinbart, sind Rechnungsbeträge ab Rechnungsdatum  
innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zahlbar. Eine Rechnung gilt nur dann als 
bezahlt, wenn uns der Gegenwert in voller Höhe des Rechnungsbetrages auf einem 
unserer Konten gutgeschrieben wird. Wenn wir Zahlung innerhalb von 14 Kalender-
tagen ab Rechnungsdatum erhalten, gewähren wir 2 % Skonto auf den Nettobetrag 
der Rechnung.  

(5) Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffen-
den Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der  
Europäischen Zentralbank zu berechnen; die Geltendmachung weiterer Schäden 
bleibt vorbehalten. 

(6) Wir sind – auch im Falle anders lautender Bestimmungen des Käufers – stets  
berechtigt, Zahlungen zunächst auf ältere Schulden des Käufers zu verrechnen. Sind 
bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst 
auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.  

(7) Der Käufer hat ein Aufrechnungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder 
unbestrittener Gegenforderungen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur 
zu, soweit es auf Gegenansprüche gestützt wird, die auf demselben Vertragsverhält-
nis beruhen. 

(8) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss 
des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers 
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer offe-
nen Forderungen durch den Käufer aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet 
wird. 

§ 5 Transport, Verpackung 
Mangels besonderer Vereinbarung ist die Wahl des Transportmittels, des Transport-
weges und der Art der Verpackung uns überlassen. Transport- und alle sonstigen 
Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zurück, 
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sie werden Eigentum des Käufers, ausgenommen sind tauschfähige Ladehilfsmittel 
(z. B. Gitterboxen). 

§ 6 Lieferung, Lieferzeit 
(1) Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd, sofern nicht ausdrück-
lich schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine 
auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem 
Transport beauftragten Dritten. 

(2) Wir können – unbeschadet unserer Rechte wegen Annahmeverzugs – vom Käu-
fer eine Verlängerung von Lieferfristen oder eine Verschiebung von Lieferterminen 
um den Zeitraum verlangen, in dem der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen 
uns gegenüber nicht nachkommt. 

(3) Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit und Teilleistungen sind zulässig. 

(4) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzöge-
rungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Roh-
stoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Geneh-
migungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht 
rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten oder Hersteller) verursacht worden sind, 
die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse die Lieferung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorüberge-
hender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Lieferfristen oder verschieben sich die 
Liefertermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen An-
lauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Liefe-
rung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung vom 
Vertrag zurücktreten. 

§ 7 Erfüllungsort, Gefahrübergang, Abnahme 
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist unser Ge-
schäftssitz in Syrgenstein, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Wird die Ware auf Ver-
langen des Käufers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versandt (Versen-
dungskauf), geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung 
der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Ver-
sendung bestimmten Person oder Anstalt über.  

(3) Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßge-
bend. Für die vereinbarte Abnahme gelten die gesetzlichen Vorschriften des Werk-
vertragsrechts entsprechend. Die Abnahme hat auf Kosten des Käufers unverzüglich 
nach gemeldeter Abnahmebereitschaft im Lieferwerk des Verkäufers zu erfolgen. 

(4) Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der An-
nahme ist. 
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(5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung 
oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden 
Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen For-
derungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezah-
lung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit 
übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. Alle zur 
Beseitigung von Pfändungen sowie zur Wiederbeschaffung der Ware aufzuwenden-
den gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten sind vom Käufer zu erstatten. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des 
fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des 
Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen 
wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine an-
gemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Käufer ist dazu befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang weiter zu veräußern. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware tritt dieser bereits hiermit zur Sicherheit an uns ab, und zwar in 
Höhe des Rechnungs-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderun-
gen. Die Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach 
einer Be- oder Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einzie-
hung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die For-
derung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung 
nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung vor-
liegt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sons-
tiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Käufer erfolgt stets na-
mens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 
Käufers an der Vorbehaltsware an der bearbeiteten bzw. verarbeiteten Vorbehalts-
ware fort. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren ver-
arbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungs-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer). Dasselbe gilt im Fall der 
Vermischung oder Verbindung i.S. der §§ 947, 948 BGB. Die aus dem Weiterverkauf 
der vermischten oder verbunden Waren  

oder Erzeugnisse entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt 
in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur Sicherheit an uns ab. § 7 Abs. 4 
gilt in Ansehung der abgetretenen Forderungen entsprechend. 
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(6) Sofern die Verbindung oder Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache 
des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer uns 
anteilig das Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der vermischten oder 
verbundenen Waren überträgt und das so entstandene Allein- oder Miteigentum 
treuhänderisch für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den 
Käufer tritt der Käufer auch solche Forderungen an uns ab, die im aus einer Verbin-
dung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück (z. B. durch Einbau aufgrund eines 
Werkvertrages) gegen einen Dritten erwachsen. 

(7) Die vorstehenden Abtretungen nehmen wir jeweils an. 

(8) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 
als 10 %, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben. 

§ 9 Mängelansprüche des Käufers 
(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- 
und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montagean-
leitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes 
bestimmt ist.  

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der 
Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware 
gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), 
die dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese 
AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Zeichnungen, Abbildungen, Maße und Ge-
wichte, die in Katalogen, Angeboten, Werbeschreiben usw. enthalten sind, sind je-
doch nur annähernd maßgebend. Handelsübliche Änderungen bleiben jedoch vor-
behalten. Bei Sonderanfertigungen sind Abweichungen in den Stückzahlen bis zu  
10 % nach oben oder unten gegenüber der bestellten Waren menge statthaft.  

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Rege-
lung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). 
Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z. B. Werbeaussa-
gen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich 
bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schrift-
lich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 
sieben Werktagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der 
Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der 
Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb 
von sieben Werktagen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur 
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer 
die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für 
den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir als Nacherfüllung zunächst nach 
unserer Wahl Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer man-
gelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. 

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 
dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, ei-
nen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehal-
ten. 
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(7) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und  
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken 
zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sa-
che nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet 
weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir 
ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und 
Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch  
ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir 
die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen. 

(9) In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Ab-
wehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu 
beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu 
verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Mög-
lichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir 
berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vor-
schriften zu verweigern. 

(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom 
Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzli-
chen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder 
den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rück-
trittsrecht. 

(11) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen bestehen nur nach Maßgabe von § 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

§ 10 Sonstige Haftung 
(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außer-
vertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir 
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

(4) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers gem. §§ 651, 649 BGB wird ausge-
schlossen. 
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§ 11 Verjährung 
Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Ansonsten gelten für 
die Verjährung uneingeschränkt die gesetzlichen Vorschriften. Die Verjährungsfristen 
des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. 

§ 12 Datenschutz 
Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang 
mit dieser erhaltenen Daten über den Käufer, gleichgültig ob diese vom Käufer selbst 
oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzes zu verarbeiten. Die-
ser Hinweis ersetzt die Mitteilung gem. Bundesdatenschutz, dass persönliche Daten 
über den Käufer gespeichert und weiterverarbeitet werden. 

§ 13 Rechtswahl und Gerichtsstand 
(1) Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Ein-
heitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des 
Eigentumsvorbehalts gem. § 7 unterliegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sa-
che, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts un-
zulässig oder unwirksam ist. 

(2) Ist der Käufer Kaufmann i.S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließli-
cher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Dillingen bzw. Augsburg. Wir 
sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu 
erheben.


